
licher Anträge sowie bei der Durch
führung des Verfahrens überhaupt 
zu unterstützen. Bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 114 ZPO ist 
ihm einstweilige Kostenbefreiung zu 
bewilligen; bei Forderungen unter
haltsberechtigter Kinder dürften 
diese Voraussetzungen stets gegeben 
sein.
Allerdings sollte von der Schaden
ersatzklage gegen den Betrieb nur 
dann Gebrauch gemacht werden, 
wenn alle anderen Möglichkeiten, 
den Betrieb zur Einhaltung seiner 
Pflichten aus den vom Gericht ge
troffenen Maßnahmen anzuhalten, 
ausgeschöpft sind. Dabei ist auch die 
Gerichtskritik an der Arbeitsweise

des Betriebes ein geeignetes Mittel, 
die Leitung des Betriebes und ggf. 
dessen übergeordnetes Organ sowie 
den Staatsanwalt über Pflichtverlet
zungen zu informieren und deren 
Ursachen zu beseitigen.
Durch enge Zusammenarbeit der Ge
richte mit den staatlichen Organen 
und Betrieben ist über den Einzelfall 
hinaus zu sichern, daß die gesetz
lichen Bestimmungen zur Verwirk
lichung von Unterhaltsansprüchen in 
Tagungen, Schulungen und sonstigen 
Veranstaltungen gründlich erläutert 
werden und dadurch Pflichtverlet
zungen vorgebeugt wird.

GERHARD KRÜGER, miss. Mitarbeiter
im Ministerium der Justiz

Aufgaben der Gerichte 
in Eheverfahren mehrfach Geschiedener
Die Ehelösungsstatistik weist aus, 
daß ein gewisser Prozentsatz von 
Ehepartnern, die bereits einmal oder 
mehrmals geschieden sind, erneut 
Scheidungsklage erheben bzw. davon 
betroffen werden./l/ In solchen Fäl
len der Mehrfachscheidung ist es 
— vor allem wenn Kinder die Aus
wirkungen von Ehezerrüttungen 
wiederholt miterleben müssen — in 
ganz besonderem Maße notwendig, 
durch die Beratung über die Ent
wicklung der Ehe und den Schei
dungsantrag, unabhängig vom Aus
gang des Verfahrens, eine für das 
weitere Leben der Beteiligten maß
gebliche erzieherische Wirkung zu er
reichen.
Um Erkenntnisse für eine konzen
trierte und wirksamere Durchfüh
rung derartiger Eheverfahren zu ge
winnen, gingen wir der Frage nach, 
ob bei in zweiter oder dritter Ehe 
Verheirateten Probleme und Erschei
nungen im Zusammenhang mit dem 
Scheitern der Vorehe Einfluß auf 
spätere Ehen haben. Wir werteten 
206 Ehescheidungen aus, die das 
Kreisgericht Jena-Stadt in der Zeit 
vom 1. Januar bis zum 31. August 
1972 ausgesprochen hatte, und be
fragten 44 aussagebereite Personen 
nach einem Fragespiegel. Aus unse
ren Untersuchungen lassen sich fol
gende Feststellungen treffen, die 
sicherlich nicht allgemeingültig sind, 
aber helfen können, die Diskussion 
dieser Probleme und eventuell auch 
gründlichere Untersuchungen anzu
regen.
Von 412 geschiedenen Personen wa
ren 77 schon einmal oder mehrmals 
geschieden, davon 34 Frauen und 43 
Männer. Die Durchschnittsdauer der 
ersten Ehe betrug 7 Jahre, die der 
zweiten 5,3 Jahre und die der dritten 
5 Jahre. Die abnehmende Durch
schnittsdauer der Ehen deutet darauf 
hin, daß dieser Personenkreis zuneh
mende Schwierigkeiten hat, eine sta
bile Ehe zu führen.
Das Durchschnittsalter der geschie
denen Personen ist bei Beendigung

111 Vgl. die Zahlenangaben bei Haigasch, 
„Ehe und Ehescheidung in unserer GeseU- 
sdiaft — eine Auswertung“, in: Wir blei
ben zusammen, Leipzig 1971, S. 50 ff. (51).

der zweiten Ehe 36 und bei Beendi
gung der dritten Ehe 39 Jahre. Die 
Kinderzahl der Ehen ist rückläufig, 
was daraus zu erklären ist, daß diese 
Personen inzwischen ein höheres Al
ter erreicht haben.
Die gleichen Scheidungsgründe wur
den in 38 Prozent der Fälle geltend 
gemacht. Diese Gründe betreffen:
— Alkoholmißbrauch
— eheliche Untreue
— Anpassungs

schwierigkeiten
— unüberlegte, leicht

fertige Eheschließung
— Sexualprobleme

41 Prozent 
29 Prozent

18 Prozent

6 Prozent 
6 Prozent

Bemerkenswert ist der hohe Anteil 
des Alkoholmißbrauchs. Damit wird 
auch von dieser Seite her deutlich, 
daß verstärkte gesellschaftliche Maß
nahmen zur Bekämpfung des Alko
holmißbrauchs erforderlich sind. Er
wähnenswert ist in diesem Zusam
menhang das kaum vorhandene Be
mühen dieser Personen, ihren über
mäßigen Alkoholgenuß zu überwin
den. Es fällt ihnen schwer, diese ne
gative Verhaltensweise in ihrem ge
samten Ausmaß zu erkennen und 
durch Selbsterziehung abzubauen.
Bei den Fällen ehelicher Untreue 
zeichnet sich ab, daß hier die Schei
dung und der Partnerwechsel auf die 
Einstellung der Betreffenden zur so
zialistischen Moral keinerlei Einfluß 
hat. Die eheliche Untreue ist in der 
Regel Ausdruck egoistischer Haltun
gen, wie Rücksichtslosigkeit und 
mangelnde Anpassungsbereitschaft. 
Hier besteht die Aufgabe darin, 
mehr als bisher durch gesellschaft
liche Kräfte, vor allem durch Ar
beitskollektive, den Erziehungs
prozeß der Ehegatten zu fördern.
Bei 20 Prozent der befragten Perso
nen wirkten im vorangegangenen 
Scheidungsverfahren gesellschaftliche 
Kräfte mit. Nur in der Hälfte dieser 
Fälle wurde eine Aussprache mit den 
Ehegatten im Arbeitskollektiv ge
führt. Damit blieben bedeutsame 
Möglichkeiten der gesellschaftlichen 
Einflußnahme und Unterstützung un
genutzt.
Von den Befragten gaben 38 Prozent 
an, nach den Scheidungen ernsthafte

Schwierigkeiten gehabt zu haben. 
Insbesondere waren das Kontaktstö
rungen, Komplexe, ungewohnter 
neuer Lebensrhythmus, Wohnungs
probleme, Schwierigkeiten bei der 
Hausratsteilung und bei der alleini
gen Erziehung der Kinder. Den 
Wunsch nach Hilfe und Unterstüt
zung durch Kollektive zur Überwin
dung der Schwierigkeiten und zur 
Lösung ihrer Probleme sprach etwa 
die Hälfte der Befragten aus. Dabei 
stehen Wohnungsfragen im Vorder
grund; dem folgt der Wunsch nach 
materieller Hilfe (das betrifft vor 
allem Frauen) sowie nach Unterstüt
zung bei der Überwindung persön
licher Konflikte und beruflicher Pro
bleme.
Aus unseren Feststellungen lassen 
sich für die Praxis folgende Schluß
folgerungen ableiten:
1. Die Erfahrung, daß bei mehr
fachen Scheidungen die Erstehen die 
relativ stabilsten waren, aus ihr die 
meisten Kinder hervorgingen und 
nach der Scheidung in vielen Fällen 
größere Schwierigkeiten in der Per
sönlichkeitsentwicklung auftraten, 
sollte vom Gericht in den Aussöh
nungsverhandlungen mit genutzt 
werden, um die Bereitschaft der Ehe
gatten zu entwickeln oder zu för
dern, eine Lösung ihrer Konflikte zu 
suchen.
2. Es ist oft weniger der Partner
wechsel, der zu einer guten Ehe 
führt, als vielmehr die Tatsache, daß 
eigene Fehler und Mängel rechtzeitig 
erkannt und besonders durch Selbst
erziehung beseitigt werden. Die 
wirksamste erzieherische Einfluß
nahme ist bei jüngeren Eheleuten 
möglich. „Je mehr die Zahl der Part
ner steigt, um so mehr sinkt die 
Dauer der Partnerschaft, verliert sie 
an Stabilität und Totalität, verflacht 
die innere Bindung. Die Entschei
dung für einen Partnerwechsel fällt 
auch erfahrungsgemäß um so leich
ter, je öfter er vollzogen wird.“/2/ 
Bei einer verfestigten leichtfertigen 
Haltung zur Ehe und Familie ist eine 
erfolgreiche erzieherische Einfluß
nahme oft sehr schwer und erfor
dert viel Kraftaufwand. Die Unter
stützung des Ehegatten oder der Ehe
gatten durch gesellschaftliche Kräfte 
zur Überwindung von Mängeln und 
Schwächen in ihrer Persönlichkeits
entwicklung sollte daher besonders 
bei jüngeren Eheleuten im Vorder
grund der Bemühungen des Gerichts 
um die Erhaltung von Ehen stehen. 
In vielen Fällen werden durch eine 
wirksam gestaltete Aussetzung des 
Verfahrens günstige Voraussetzungen 
für eine Aussöhnung erreicht werden 
können.

3. In allen Scheidungsverfahren, an 
denen bereits einmal geschiedene 
Ehepartner beteiligt sind, sollten 
stets die Gründe der früheren Schei
dung mit in die Betrachtung des 
Verhaltens dieses Ehegatten einbe-

IV Schnabl, Intimverhalten, Sexualstö
rungen, Persönlichkeit, Berlin 1972, S. 114. 
Vgl. zu dieser Problematik auch Schnabl 
in NJ 1972 S. 319 ff. (321).
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